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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für Teilnehmer  

1. Geltungsbereich  

1.1 Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten die Bedingungen für die Teilnahme an der 

JAHRESTAGUNG der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften für 

Hämatologie und Medizinische Onkologie | 09. -12. Oktober 2026 – nachfolgend Veranstaltung oder 

Tagung genannt.  

1.2 Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für jede teilnehmende Person an der Veranstaltung. Alle 

Formulierungen in männlicher Form beziehen sich gleichermaßen auf Personen aller Geschlechter.  

1.3 Veranstalter der Jahrestagung ist der Verein zur Förderung der Weiterbildung in Hämatologie und 

Onkologie e.V. (WBHO), c/o Klinik für Innere Medizin 5, Klinikum Nürnberg Nord, Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1, 

90419 Nürnberg, Deutschland. Die DGHO Service GmbH, Bauhofstrasse 12, 10117 Berlin ist beauftragt im 

Namen und auf Rechnung des WBHO e.V. zu agieren. Die DGHO Service GmbH hat AIM Austria GmbH, 

Löwengasse 3 / Top 6, 1030 Wien, Österreich jahrestagung@aimgroup.eu  mit der Teilnehmerregistrierung 

beauftragt. 

2. Tagungsteilnahme/Anmeldung  

2.1 Die Teilnahme an der Veranstaltung wird im Präsenzformat (Veranstaltungsort: Austria Center Vienna, 

Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien, Österreich) erfolgen. Die Anmeldung erfolgt durch Absendung des 

Online-Registrierungsformulars auf der Veranstaltungswebseite http://www.jahrestagung-haematologie-

onkologie.com an AIM Austria GmbH und ist in allen genannten Fällen verbindlich.  

2.2 Nach Absendung des Online-Registrierungsformulars wird dem Teilnehmer eine automatisierte 

Eingangsbestätigung per E-Mail zugeschickt. Die endgültige Bestätigung der Buchung (Vertragsschluss) 

erfolgt hiermit noch nicht, sondern erst durch die separate Zusendung der Zahlungsinformation. Erst nach 

Eingang der vollständigen Tagungsgebühr bei der AIM Austria GmbH ist der Teilnehmer zur Teilnahme an 

der Veranstaltung berechtigt.  

2.3 Der Ticketverkauf endet am 12.10.2026 um 14:00 Uhr.  

3. Kongressgebühren  

3.1 Die Kongressgebühren und der Umfang der Leistung sind auf der Veranstaltungswebseite einzusehen.  

3.2 Die Höhe der Kongressgebühr (z.B. Frühbuchertarif) richten sich nach Teilnehmerart und nach 

Eingangsdatum der Anmeldung.  

3.3. Die ermäßigte Kongressgebühr für Studierende gilt nur bei ordnungsgemäßer Immatrikulation in 

Bachelor- oder Masterstudiengängen. Der Nachweis muss den Zeitraum der Veranstaltung beinhalten. 

Pflegende, medizinische Assistenzberufe und Ruheständler erhalten ebenfalls eine ermäßigte 

Kongressgebühr, für die ein Nachweis des Arbeitgebers, der Institution oder eine offizielle 

Rentenbescheinigung eingereicht werden muss. Der Nachweis ist während der Registrierung hochzuladen. 

3.4 Die Buchung von Expertenseminaren wird im Juli 2026 im Registrierungsportal freigeschaltet. Alle 

Expertenseminare sind auf eine Teilnehmeranzahl von maximal 30 Personen begrenzt. Für die Anmeldung 

zum Expertenseminar ist eine separate Anmeldegebühr in Höhe von 45,00 € fällig. Die Buchung eines 

Expertenseminars ist nur in Verbindung mit mindestens einem Tagesticket möglich. Für Pflegende, 

medizinische Assistenzberufe und Ruheständler ist die Buchung des ersten Expertenseminars kostenfrei. 

Eine Anmeldung ist dennoch erforderlich. 

3.5 Nach der Online-Registrierung erhält der Teilnehmer eine Buchungsbestätigung mit 

Zahlungsaufforderung. Diese enthält die Angaben zur Bankverbindung. Die Zahlung kann auch per 

Kreditkarte (Master-/Eurocard, VISA) erfolgen. 

3.6 Anreise und Übernachtung sind nicht in der Kongressgebühr enthalten.  
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4. Teilnahmebedingungen Präsenzformat  

Besondere Hinweise in Bezug auf die Ausbreitung von SARS-CoV-2: 

4.2 Die Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen werden an die jeweils gültigen Verordnungen und 

Gesetze zum Tagungszeitpunkt angepasst und sind unter www.jahrestagung-haematologie-onkologie.com 

nachzulesen. 

5. Namensschild/Zutrittsberechtigung 

5.1 Die Teilnehmer erhalten im Vorfeld (1 Woche vor Kongressbeginn) ihren individuellen QR-Code per E-

Mail zugesendet. Mit diesem QR-Code wird das Namensschild von jedem Teilnehmer vor Ort selbst 

ausgedruckt. Dafür werden im Austria Center Vienna Self-Print Stationen zur Verfügung stehen.  

5.2 Die Teilnahmegebühr muss vor dem Kongress vollständig beglichen sein, andernfalls ist ein 

eigenständiger Ausdruck des Namensschildes vor Ort nicht möglich. Ein noch ausstehender Betrag kann in 

diesem Fall am Registrierungscounter beglichen werden. 

5.3 Das Namensschild ist zu jeder Zeit sichtbar zu tragen. Ohne Namensschild kann kein Zutritt zur 

Veranstaltung gewährt werden. 

5.4 Für die Neuausstellung eines verlorenen Namensschildes wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 

25,00 EURO berechnet. Das ursprüngliche Namensschild verliert dadurch seine Gültigkeit.  

6. Urheberrechte  

Teilnehmer sind verpflichtet, die an den zur Verfügung gestellten Inhalten bestehenden Urheber-sowie 

sonstigen Rechte zu beachten. Es ist ausdrücklich nicht gestattet, die Inhalte ganz oder in Auszügen zu 

kopieren (z.B. Anfertigungen von Screenshots, Mitschnitte), zu verbreiten oder öffentlich zugänglich zu 

machen oder technische Schutzmaßnahmen oder Urheber- bzw. Rechtevermerke zu entfernen.  

7. Zertifizierung  

Das Namensschild ist mit einem QR-Code versehen. Dieser dient der Erfassung der ärztlichen 

Fortbildungspunkte. Das Namensschild ist so zu tragen, dass die Erfassung des QR-Codes zügig via 

Handscanner oder an einem Terminal erfolgen kann. Das Einscannen bzw. die Erfassung der Anwesenheit 

ist täglich vorzunehmen.  

9. Stornierung/Umbuchung/Bearbeitungsgebühren  

9.1 Eine Stornierung der Anmeldung hat gegenüber der AIM Austria GmbH schriftlich per Brief, per Fax oder 

per E-Mail an jahrestagung@aimgroup.eu zu erfolgen.  

9.2 Bis zum 10.08.2026 ist eine kostenfreie Stornierung aller Ticketarten möglich. Nach dem 10.08.2026 ist 

eine Erstattung nicht mehr möglich und die komplette Teilnahmegebühr, unabhängig von der Ticketart, muss 

entrichtet werden. Eine Rückerstattung erfolgt ebenfalls nicht, wenn der Teilnehmer im vorgegebenen 

Zeitraum, an der Tagung nicht teilnehmen kann.  

9.3 Umbuchungen auf einen Ersatzteilnehmer sind kostenpflichtig möglich. Bitte beachten Sie, dass für 

Änderungen der Zahlungsinformation und nach dem 10.08.2026 auch für Umbuchungen und 

Namensänderungen eine Bearbeitungsgebühr von 25,00 EURO erhoben wird.  

9.4 Für die Neuausstellung eines verlorenen Namensschildes wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 

25,00 EURO berechnet. Das ursprüngliche Namensschild verliert dadurch seine Gültigkeit.  

10. Verarbeitung persönlicher Daten  

Die zur Vertragserfüllung erhobenen personenbezogenen Daten werden bei der DGHO Service GmbH 

gemäß den Regelungen der DSGVO verarbeitet. Informationen zur Verarbeitung der persönlichen Daten der 

Teilnehmer und zu deren Rechten entnehmen Sie bitte der Internetseite ‚Datenschutz‘, die im Internet unter 

www.jahrestagung-haematologie-onkologie.com/datenschutz aufgerufen werden kann.  
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11. Änderungsvorbehalte  

11.1 Für den Fall, dass die Durchführung der Veranstaltung im Zusammenhang mit der SARS-CoV-2- 

Pandemie oder sonstigen Fällen von höherer Gewalt in ihrem geplanten Umfang im Präsenzformat aufgrund 

behördlicher Anordnungen und/oder gesetzlicher Verbote untersagt oder unzumutbar eingeschränkt wird, 

deren Durchführung behördlichen oder epidemiologischen Empfehlungen widerspricht und/oder 

Reisebeschränkungen die Durchführung der Veranstaltung im geplantem Umfang undurchführbar machen, 

ist der Veranstalter nach billigem Ermessen berechtigt, die Veranstaltung ganz oder in Teilen ausschließlich 

digital durchzuführen, also sämtliche oder teilweise Präsenzveranstaltungen abzusagen und deren Inhalte 

virtuell zu übermitteln, ohne dass der Teilnehmer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt ist. Die 

Teilnahmegebühren werden entsprechend angepasst. 

11.2 Der Veranstalter behält sich das Recht vor – auch kurzfristig vor Veranstaltungsbeginn – den 

Veranstaltungsablauf abzuändern, einzelne Vorträge einer Veranstaltung zu ersetzen, entfallen zu lassen 

oder einen Referentenwechsel aus wichtigem Grund vorzunehmen. Dies gilt nur, sofern die Änderungen 

dem Teilnehmer zumutbar sind, die Gesamtumstände diese Änderungen notwendig machen und der 

Gesamtcharakter der Veranstaltung gewahrt bleibt. 

12. Haftung  

12.1 Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass er weder die AIM Austria GmbH, die DGHO Service GmbH 

noch dem Veranstalter gegenüber Schadenersatzansprüche stellen kann, wenn die Durchführung der 

Veranstaltung durch Höhere Gewalt wie unvorhergesehene politische (z.B. Streiks), wirtschaftliche, 

epidemiologische oder klimatische Umstände erschwert oder verhindert wird, sowie wenn 

Programmänderungen (z.B. wegen Absagen von Referenten) oder der Wechsel in eine andere 

Tagungsstätte oder Umwandlung in ein Online-Veranstaltungsformat erfolgen müssen.  

12.2 Für Schäden oder Unfälle, die der Teilnehmer in den Veranstaltungsräumlichkeiten (Hotel, 

Tagungsstätte, etc.) erleidet, haften die DGHO Service GmbH und deren Erfüllungs- oder 

Verrichtungsgehilfen wie AIM Austria GmbH nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Weder die DGHO 

Service GmbH noch AIM Austria GmbH noch der Veranstalter haften für die eingebrachten Sachen 

(Garderobe, Wertgegenstände, etc.). Die jeweilige Hausordnung der Tagungsstätte bzw. des Hotels ist zu 

beachten.  

12.3 Weder die DGHO Service GmbH, die AIM Austria GmbH noch der Veranstalter übernehmen Haftung 

für einen mit der Veranstaltung beabsichtigten Erfolg.  

13. Schlussbestimmungen  

13.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden oder sollte sich eine Lücke 

herausstellen, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der 

unwirksamen Bestimmung gilt diejenige wirksame Bestimmung als vereinbart, welche dem Sinn und Zweck 

der unwirksamen Bestimmung entspricht oder am nächsten kommt. Im Falle von Regelungslücken gilt 

diejenige Bestimmung als vereinbart, welche nach Sinn und Zweck vereinbart worden wäre, hätten die 

Parteien diesen Punkt bei Vertragsschluss bedacht.  

14. Anwendbares Recht  

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist Berlin. 


